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Gemeinde March 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

 

SATZUNGEN DER GEMEINDE MARCH 

über 

 

a) den Bebauungsplan „Änderung mit Neufassung Gewerbegebiet Neufeld“ und 

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Änderung mit Neufassung Ge-
werbegebiet Neufeld“ 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde March hat am __.__.____ 

a) den Bebauungsplan „Änderung mit Neufassung Gewerbegebiet Neufeld“ und 

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Änderung mit Neufassung Gewerbege-
biet Neufeld“ 

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzungen beschlossen: 

 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 587) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, 
ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 (GBl. S. 
313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 07.05.2020 (GBl. S. 259) 

 
§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für 

a) den Bebauungsplan „Änderung mit Neufassung Gewerbegebiet Neufeld“ und 

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Änderung mit Neufassung Gewerbe-
gebiet Neufeld“ 

ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans (Planzeichnung vom __.__.____). 

 



 

§ 2 

Bestandteile 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen aus: 

a) zeichnerischem Teil, M 1:1000 vom __.__.____ 

b) textlichem Teil – Bebauungsvorschriften vom __.__.____ 

 

Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus: 

a) gemeinsamen zeichnerischem Teil, M 1:1000 vom __.__.____ 

b) örtlichen Bauvorschriften (textlicher Teil)  vom __.__.____ 

 

Beigefügt sind: 

a) Begründung vom __.__.____ 

b) Umweltbericht vom __.__.____ 

c) Schalltechnische Stellungnahme vom Büro Dr. Jans vom __.__.____ 

 

 

§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen 
örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 75 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan treten mit ihrer Be-
kanntmachung nach § 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
 
March, den __.__.____ 
 
 
 
Helmut Mursa 
Bürgermeister 
 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Gemeinde 
March übereinstimmen. 
 
March, den __.__.____ 
 
 
Helmut Mursa 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Be-
kanntmachung und somit Tag des Inkrafttre-
tens ist der __.__.____  
 
 
March, den __.__.____ 
 
 
Helmut Mursa 
Bürgermeister 
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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festsetzun-
gen und örtlichen Bauvorschriften: 

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen: 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. 
I S. 587) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 07.05.2020 (GBl. S. 259) 

 

 

 

Hinweis: Die planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften werden geän-
dert und an die neue Abgrenzung und Zonierung des Plangebiets angepasst. In rot markiert 
sind die neu hinzukommenden Textteile, in kursiv und rot sind die Textteile, die zur Offenlage 
durch die Fachplaner entsprechend überarbeitet und neu gefasst werden. 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO) 

1.1.1 Im Gewerbegebiet GE sind von den in § 8 (2) und (3) BauNVO aufgeführten Nut-
zungen und Ausnahmen nicht zulässig: 

 Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Lebensmit-
tel, Getränke, Drogeriewaren, Kosmetik und Haushaltswaren) 

 Vergnügungsstätten 

 Wohnungen  

 Tankstellen in Verbindung mit Tankhöfen und/oder Rastanlagen 

1.1.2 Ausnahmsweise können Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen werden, wenn folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sind: 

 Die Wohnungen dürfen nur max. 1/3 der Geschossfläche der betrieblich genutz-
ten Gebäudeteile betragen. 

 Die Wohnungen dürfen sich nicht im Erdgeschoss von Gebäuden befinden. 

 Es werden maximal zwei Wohnungen je Gebäude errichtet. 
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1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Höhe der baulichen Anlagen 

1.2.1 Im Gewerbegebiet wird die zulässige Gebäudehöhe auf max. 12 m, im Teilbereich 
TF 2 auf max. 13 m festgesetzt. Als Gebäudehöhe gilt die obere Dachbegren-
zungskante. Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung gilt die Oberkante der zu-
gehörigen Erschließungsstraße an der Mitte des Gebäudes. Bei Baugrundstücken, 
die an zwei Erschließungsstraßen liegen, ist die Erschließungsstraße maßgebend, 
von der die Erschließung (Zufahrt) erfolgt. 

1.2.2 Im Gewerbegebiet wird das Maß der baulichen Nutzung durch eine maximale 
Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 0,8 festgesetzt. 

1.2.3 Anlagen die der solaren Energiegewinnung dienen dürfen die maximale Gebäude-
höhe um bis zu 1,5 m überschreiten. 

1.2.4 Im Plangebiet sind technische Aufbauten wie z.B. Aufzugtürme, Kamine und Lüf-
tungsanlagen auf einer Fläche von 10% der überbaubaren Fläche um bis zu 5,0 m 
über die festgesetzte Gebäudehöhe zulässig. 

1.2.5 Die Unterkante der Gründung darf den mittleren Grundwasserhochstand (MHW) 
nicht unterschreiten. In den Bereich des höchsten Grundwasserhochstands (HHW) 
darf baulich nur eingegriffen werden, wenn die Bauteile als wasserdichte Wanne 
ausgeführt werden. (Hinweis: Die MHW-Werte wurden zur Orientierung in die 
Planzeichnung eingetragen) 

1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 BauNVO) 

Im Plangebiet wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Als abweichende Bau-
weise gelten die Bestimmungen der offenen Bauweise (Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand), wobei auch Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. 

1.4 Garagen, Carports und Stellplätze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

1.4.1 Im Plangebiet sind Garagen und Carports nur innerhalb der überbaubaren Fläche 
(Baufenster) zulässig. 

1.4.2 Nicht überdachte Kfz-Stellplätze und Fahrradstellplätze (überdachte und nicht 
überdachte) sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (Baufens-
ter) zulässig, wenn sie zur Erschließungsstraße einen Mindestabstand von 0,5 m 
einhalten. 

1.5 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

1.5.1 Im Plangebiet sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO nur inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig. 

1.5.2 Hochbaulich nicht in Erscheinung tretende Nebenanlagen sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, wenn sie einen Mindestabstand zur öf-
fentlichen Verkehrsfläche von 0,5 m einhalten. 

1.6 Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB) 

1.6.1 In Teilbereichen der Grünflächen F1 und F2 sind durch Geländeprofilierungen na-
turnah gestaltete Retentionen zu errichten. Die Ermittlung des erforderlichen 
Rückhaltevolumens hat gemäß den „Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwas-
ser in Siedlungsgebieten“ der LfU Baden-Württemberg zu erfolgen. 
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1.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die in der Planzeichnung dargestellte Fläche R1 ist mit einem Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht zugunsten des Leitungsträgers zu belasten. Die Errichtung von hoch-
baulichen Anlagen sowie die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern ist nicht zu-
lässig. 

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20  BauGB) 

1.8.1 Gehwege- und Stellplatzflächen sind in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbe-
festigung (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, 
Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster) auszuführen. Dies gilt für befestigte 
Grundstücke, sofern keine Fahrzeuge gereinigt oder gewartet werden und kein 
Lagern von oder Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt. 

1.8.2 Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender 
Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe (z.B. Schmier-
öle) im Bereich der gewerblichen Wirtschaft müssen so beschaffen sein und so 
eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben werden, dass eine Verunreini-
gung der Gewässer, des Bodens oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer 
Eigenschaften nicht zu besorgen ist.  

1.8.3 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zuläs-
sig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine 
Kontamination des Bodens durch Metallionen zu besorgen ist. 

1.8.4 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV- anteilarmer Außenbe-
leuchtung zur Minderung der Fallenwirkung festgesetzt (z.B. Natriumdampf-
Niederdrucklampen). 

Die Anpflanzungen und die Zuordnung der Grünflächen werden zur Offenlage 
überarbeitet und ersetzt 

1.8.5 Auf den in der Planzeichnung mit F1 gekennzeichneten Flächen sind folgende 
Maßnahmen durchzuführen: 

Erhaltungsgebot für die im Plan mit einer flächenhaften Pflanzbindung gekenn-
zeichneten Gräben G1 mit Ufervegetation 

Ergänzung bestehender Biotopstrukturen:  

- Verbreiterung der bestehender Grabensysteme;  

- Schaffung grabenbegleitender Seggen- und Hochstaudenfluren und feuchten 

Grünlandflächen, ggf. punktuelle Bepflanzung mit standortgerechten Gehölz-

gruppen 

- Anlage von dauerfeuchten Flächen in Retentionsmulden. 

Aufwertungsmaßnahmen: 

- Dauerhafte Markierung und Erhaltung einzelner, stark dimensionierter Bäume 

zur Förderung von Altholz und Entwicklung von Baumhöhlen für höhlenbewoh-

nende Fledermäuse 

- Um kurzfristig das Quartiersangebot für höhlenbewohnende Fledermäuse zu 

erhöhen sollen ca. 15 Fledermauskästen in den bestehenden Gehölzriegeln 



Gemeinde March Stand: 20.07.2020 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften   Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
 „Änderung mit Neufassung Gewerbegebiet Neufeld“  gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
  

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN  Seite 4 von 17 

 

 

und in der Umgebung des Weihers aufgehängt werden. Ebenso sollen für höh-

lenbewohnende Vögel 15 Nistkästen aufgehängt werden. 

- Schaffung besonnter Bereiche durch Auslichtung von Gehölzen und teilweise 

Mahd der Ufervegetation 

- Pflege der Gehölze im alternierenden Rhythmus 

- Wechselseitige Mahd der Ufervegetation 

- Grabenaufweitungen in Bereichen ständiger Wasserführungen als Rückzugs-

habitat für Laich und Lavalstadien von Amphibien 

- Schaffung von Dauerwasserflächen durch Aufweitungen und Eintiefungen ab-

seits des ständig fließenden Gewässers (Retentionsmulden mit gedrosselter 

Abfluss) 

- Reaktivierung des bestehenden Kleingewässers im Westen.  

1.8.6 Auf den in der Planzeichnung mit F2 gekennzeichneten Flächen sind folgende 
Maßnahmen durchzuführen:  

Erhalt und Pflege der bestehenden Entwässerungsgräben (G3 + G4) mit Ufervege-
tation 

Ergänzung bestehender Biotopstrukturen: 

- Verbreiterung der bestehender Grabensysteme  

- Schaffung grabenbegleitender Seggen- und Hochstaudenfluren und feuchten 

Grünlandflächen, ggf. punktuelle Bepflanzung mit standortgerechten Gehölz-

gruppen  

- Anlage von dauerfeuchten Flächen in Retentionsmulden  

Aufwertungsmaßnahmen: 

- Rücknahme von Brombeergebüsch und eindringenden Gehölzen  

- Pflege der Gräben durch wechselseitig einschürige Mahd im Sommer bzw. 

Herbst 

1.8.7 Auf der in der Planzeichnung mit F3 gekennzeichneten Fläche sind folgende Maß-
nahmen durchzuführen: 

- Anlage einer Streuobstwiese mit 50 Stck. heimischen Obstbäumen 

- Ergänzung der Streuobstwiese durch punktuelle Strauchpflanzungen in Rand-

bereichen 

- Größe und Art der Bepflanzung siehe Pflanzenliste im Anhang 

1.9 Anpflanzung sowie Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 (1) Nrn. 25a, und 25b BauGB) 

1.9.1 Gemäß den in der Planzeichnung festgesetzten Pflanzgeboten für Bäume sind 
Parkplatz- und Straßenbäume zu pflanzen. Es sind standortgerechte, klein- bis 
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mittelgroße Laubgehölze gemäß Pflanzenliste zu verwenden. Größe und Art siehe 
Pflanzenliste im Anhang. 

1.9.2 Im Gewerbegebiet ist im Bereich der privaten Grundstücksflächen pro angefange-
ner 900 m² Grundstücksfläche mind. 1 Baum (1. Ordnung) und 10 Sträucher zu 
pflanzen. Größe und Art siehe Pflanzenliste im Anhang. Die zeichnerisch festge-
setzten Baumstandorte auf den privaten Grundstücken nach Ziffer 1.9.1 sind hier-
bei anzurechnen.  

1.9.3 Bei Abgang oder Fällung eines Baumes ist als Ersatz ein vergleichbarer Laub-
baum oder Strauch gemäß der Pflanzenliste im Anhang nachzupflanzen. 

1.9.4 Für alle im Bebauungsplan ausgewiesenen Einzelbaumstandorte gilt, dass gering-
fügige Abweichungen von den eingetragenen Standorten in begründeten Fällen 
(Zufahrt, Leitungstrassen etc.) zugelassen werden. 

1.10 Maßnahmen für bauliche und technische Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)  

Werden zur Offenlage neu berechnet und dann ergänzt. 

1.10.1 Im Gewerbegebiet sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräu-
sche die nachfolgend angegebenen Emissionskontingente LEK weder tags (6.00 
bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten: 

Teilflächen, jeweils LEK tags = 65 dB(A); LEK nachts = 55 dB(A) 

Teilfläche S in m² 

TF 2 20.494 m² 

TF 4   4.974m² 

 

Teilflächen, jeweils LEK tags = 65 dB(A); LEK nachts = 50 dB(A) 

Teilfläche S in m² 

TF 1 15.084 m² 

TF 7   5.130 m² 

 

Teilflächen, jeweils LEK tags = 65 dB(A); LEK nachts = 45 dB(A) 

Teilfläche S in m² 

TF 8 3.872 m² 

 

Teilflächen, jeweils LEK tags = 60 dB(A); LEK nachts = 45 dB(A) 

Teilfläche S in m² 

TF 3 12.318 m² 

TF 5   4.601 m² 

TF 6   7.214 m² 

TF 9   9.257 m² 

TF 10   3.998 m² 
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1.10.2 Für die in der Planzeichnung festgesetzten Richtungssektoren RS 1 (26°-75°) und 
RS 2 (130° – 185°) erhöhen sich die  Emissionskontingente um ein Zusatzkontin-
gent von  

LEK,zus  = 10 dB(A) 

1.10.3 Für den in der Planzeichnung festgesetzten Richtungssektor RS 3 (185° – 300°) 
erhöht sich das  Emissionskontingent um ein Zusatzkontingent von  

LEK,zus  = 5 dB(A) 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben erfolgt nach DIN 
45 691: 2006-12, Abschnitt 5; für Immissionsorte innerhalb des Richtungssektors 
ist LEK durch LEK + LEK,zus zu ersetzen. 

1.10.4 Im Planungsgebiet sind passive Lärmschutzmaßnahmen durchzuführen. Diese 
sind im Bauantrag nachzuweisen. Die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen kön-
nen einerseits bautechnischer Art sein (z.B. entsprechend höhere Schalldämm-
werte von Außenbauteilen, Einbau von Schallschutzfenstern) oder durch eine ent-
sprechende Grundrissgestaltung erreicht werden, bei der die schutzwürdigen Nut-
zungen in den der Immission abgewandten Gebäudeteilen liegen. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die entsprechenden Lärmpe-
gelbereiche im nachfolgenden Plan angegeben (vgl. Anlage 16 Lärmgutachten). 
Zum Schutz von Aufenthaltsräumen, müssen die für die jeweiligen Lärmpegelbe-
reiche angegebenen resultierenden Schalldämmmaße für Außenbauteile R’w res 
(DIN 4109) eingehalten werden. 

Lärmpegel-
bereich 

Maßgeblicher Au-
ßenlärm 

in db(A) 

Resultierendes Schalldämmmaß db(A) 

Aufenthaltsräume Büroräume 

in Wohnungen  und ähnliches 

III 61 - 65 35 30 

IV 66 - 70 40 35 

V 71 - 75 45 40 

VI 76 - 80 50 45 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  

Rechtsgrundlage: 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 07.05.2020 (GBl. S. 259) 

 

 

2.1 Solaranlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Anlagen die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaikanlagen, Sonnen-
kollektoren), sind auf allen Dächern zulässig. Sie sind aus blendfreiem Material 
herzustellen. 

2.2 Dacheindeckung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

Offene Bitumenbahnen sind im Plangebiet nicht zulässig. 

2.3 Müllstandorte (§ 74 (1) Nr.1 LBO) 

Freistehende Müllbehälter sind dauerhaft gegenüber dem Straßenraum und ande-
ren öffentlichen Räumen abzuschirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu 
schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind – sofern es sich bei diesen nicht be-
reits um Gehölze (Hecken) handelt – mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu 
begrünen. 

2.4 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

2.4.1 Im Plangebiet sind Werbeanlagen, freistehend oder an Gebäuden bis zu einer 
Größe von jeweils max. 10 m² zulässig. In der Summe dürfen sie jedoch 25 % der 
Fassadenfläche nicht überschreiten.  

2.4.2 Werbeanlagen dürfen die maximale Gebäudehöhe nicht überschreiten. Aus-
nahmsweise sind Überschreitungen der maximalen Gebäudehöhe zulässig, wenn 
die Werbeanlagen an technischen Sonderbauten gemäß Ziffer 1.2.1.4 angebracht 
werden und die Höhe dieser Sonderbauten nicht überschreiten.  

2.4.3 Selbstleuchtende Werbeanlagen, Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegten 
Licht und solche mit wechselnden Motiven sowie Laserwerbung, Skybeamer, 
Lichtbooster u.ä. sind unzulässig. 

2.4.4 Beleuchtete (nicht selbstleuchtende) oder hinterleuchtete Werbeanlagen sind nur 
auf den Gebäudeseiten zulässig, die den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandt 
sind. Als öffentliche Verkehrsflächen gelten die im Bebauungsplan festgesetzten 
Verkehrsflächen und die Autobahn.  

2.5 Unbebaute Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind als Grünflächen oder Nutz- 
bzw. Ziergärten anzulegen und zu unterhalten. Flächenabdeckungen mit Schot-
ter/Kies (z.B. sogenannte Steingärten) sind nicht zulässig. 

2.6 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.6.1 Einfriedigungen dürfen bezogen auf die Straßenoberkante nicht höher als 2,0 m 
sein. Sockel und Mauern dürfen eine Höhe von 0,50 m nicht überschreiten. 
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2.6.2 Die Verwendung von Stacheldraht für Einfriedigungen ist nicht zugelassen.  

2.6.3 Draht- oder Maschendrahtzäune sind nur zulässig in Verbindung mit einer Hecken-
Hinterpflanzung. 

2.7 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind im Plangebiet unterirdisch zu führen. 

2.8 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswas-
ser (§ 74 (3) NR. 2 LBO) 

2.8.1 Das auf den Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser ist in die öffentliche 
Regenwasserkanalisation einzuleiten. Bei der Befestigung privater Verkehrsflä-
chen ist auf eine weitgehende Verwendung von sickerfähigen Belägen zu achten. 
Nebenverkehrsflächen (Parkflächen, Gehwege, Lagerflächen für nicht wasserge-
fährdende Stoffe...) sind mit sickerfähigen Belägen zu befestigen. 

2.8.2 Bemessung, Bau und Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlagen müssen 
nach DIN EN 12056, DIN EN 752, DIN EN 1610 und DIN  1986 (-3, -4, -30, -100) 
erfolgen. Die Bemessung der Anlagen ist mit dem Entwässerungsantrag vorzule-
gen. Die Bemessungsregenspende ist den jeweils aktuellen Auswertungen des 
Deutschen Wetterdienstes (KOSTRA) zu entnehmen. 

2.8.3 Das von den Dachflächen abfließende Niederschlagswasser ist auf dem Grund-
stück zu versickern. Geeignete Versickerungsanlagen sind Flächen- oder Mulden-
versickerungen. Die Versickerung muss über eine 30 cm starke Schicht aus be-
wachsenem Oberboden mit folgenden Eigenschaften erfolgen: 

 pH-Wert > 6 

 Tongehalt 5 – 20 % 

 Humusgehalt 2 – 10 % 

 Durchlässigkeitsbeiwert zwischen 10-3 und 10-6 m/s. 

Die im gesamten Baugebiet vorhandene gering durchlässige Decklage ist in den 
Bereichen der Versickerungsanlagen auszubauen und mit geeignetem Boden zu 
ersetzen. 

Die Bemessung der Versickerungsanlagen hat nach ATV-DVWK-A 138 zu erfol-
gen. 

Die Versickerungsanlagen sind grundsätzlich nicht in Verfüllbereichen (Baugruben, 
Leitungsgräben) anzuordnen. Der Abstand von Gebäuden muss mindestens dem 
1,5-fachen der Baugrubentiefe entsprechen. Von Grundstücksgrenzen und Wegen 
ist ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten. 

2.8.4 Als Ergänzung oder Alternative kann das von Dachflächen abfließende Nieder-
schlagswasser auch in einer Regenwassernutzungsanlage gesammelt und als 
Brauchwasser verwendet werden. Die Installation einer Regenwassernutzungsan-
lage ist der zuständigen Behörde (Landratsamt – Gesundheitsamt FB 320) anzu-
zeigen. Regenwassernutzungsanlagen sind nach den Regeln der Technik (DIN 
1988, DIN 1989 und Arbeitsblatt DVGW 555) auszuführen. 
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3 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

3.1 Biotope 

Verschiedene Biotope die nach § 32 NatSchG geschützt sind, befinden sich im 
Plangebiet oder werden durch dieses tangiert. Es handelt sich um folgende Bioto-
pe: 

 Feuchtstreifen südöstlich von Holzhausen (Nr. 179123150110) 
 Feldhecken südöstlich von Holzhausen (Nr: 179123150111) 
 Feldhecken und Feldgehölze in der Niederung bei Holzhausen (Nr. 

179123150119) 

Nach § 32 Abs. 2 NatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung 
oder erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der Biotope führen können. 

 

4 HINWEISE 

4.1 Hochwasser (HQextrem) 

 

 

 

 

 

 

Darstellung des Überschwemmungsgebiets HQextrem (hellblau) mit ungefährer Abgrenzung des 
Plangebiets (rote gestrichelte Umrandung)  
ohne Maßstab, Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-
den-Württemberg, www.lgl-bw.de, Stand 27.05.2020 


